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Ihr  Antrag  auf  lnformationszugang  nach  dem  Hamburgischen  Transparenzgesetz

(HmbTG) vom 22.12.2019 an die Polizei Hamburg

Sehr geehne Herr FiMer,

vielen Dank für lhren Antrag auf lnformationszugang zum Thema:

„Schusswaffengebrauch G20, Hamburg (2017f`

nach  dem  HmbTG,  der am  30.12.2019  beim  Leftungsstab  der  Polkei  Hamburg  einge-

gangen ist.

lhr Antrag  fäm  in  den  Zuständigkeftsbereich  der AIlgemeinen  Volkugsangelegenheften

und  ist  mir  in  meiner  Funktion  als  Sachbearbefterin  zur  Bearbeftung  und  Beantwortung

zugeleMet worden.

ln lhrem Antrag baten Sie um die Zusendung foüender lnfomationen:

_-_  alle  Dokumenie  zum  Schusswaffengebra_u`ch  G20,  Hamburg  (2017) jßer  "Besonde!r£  _...

Aufbauorganisation"

lm  Nachlauf der Besonderen Aufbauorganisation  Michel der Polizei  Hamburg  anlässlich

des  G20-Gipfels  am  07.  und  08.07.2017  in  Hamburg  erfolgte  eine  umfangreiche  politi-

sche Aufarbeftung.  Diesbezüglich existieren zahlreiche  Unteriagen,  die  berefts öffentlich

zugänglich  sind.  Sie  sind  in  der  im  lntemet  veröffentlichten  Pariamentsdatenbank  der

Hamburgischen Bürgerschaft unter fo©endem Link recherchierbar:

httDs://w\M^/.bueraerschaft-hh.de/DarLdok/freiesuche

Da die Suchbegriffe teiweise von lhrer Woriwahl abweichen, möchte ich Sie insbesonde-
re auf die Drucksachen 21/9602, 21/10063 sowie 21/10823 hinweisen.  Diese Aufzählung
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ist nicht abschließend, da die Wortprotokolle des Sonderausschusses ebenfalls Auskunft

geben.
Darüber  hinaus  existierende  Unterlagen  unterliegen  nicht  der  lnformationspflicht  oder

fallen in die Zuständigkeft anderer Bundesländer.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Es  steht  lhnen  frei,  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  gegen  diese  Entschei-

dung Widerspruch zu erheben.

Der  Widerspruch  ist  bei  der  im  Briefkopf  genannten  Stelle  schrmlich  oder  zur  Nieder-

schrift einzulegen.

Für ein ganz oder teilweise erfolgloses Widerspruchsverfahren werden  nach  § 3 Abs.  2

des Hamburgischen Gebührengesetzes besondere Gebühren erhoben.

Mit freundlichen Grüßen

SP 31  (AIlgemeine Vollzugsangelegenheiten)


